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Beschluß
über das Statut des Ministeriums der Finanzen.

Vom 3. Mai 1956

§ l
Rechtliche Stellung

(1) Das Ministerium der Finanzen ist ein Orgar des 
Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Das Ministerium der Finanzen ist juristische Per
son. Es wird durch den Minister der Finanzen ver
treten.

Leitung und Struktur
§ 2

(1) Das Ministerium der Finanzen wird von dem 
Minister der Finanzen nach dem Prinzip der persön
lichen Verantwortung und nach dem Grundsatz der 
Einzelleitung gemäß Artikel 98 der Verfassung geleitet.

(2) Der Minister der Finanzen trägt die Verantwor
tung gegenüber der Volkskammer und dem Ministerrat 
für die gesamte Tätigkeit des Ministeriums der 
Finanzen. Er ist berechtigt und verpflichtet, die erfor
derlichen Entscheidungen zu treffen. Er hat Weisungs
befugnis für den gesamten Arbeits- und Tätigkeits
bereich des Ministeriums der Finanzen und der ihm 
unterstellten Institutionen.

§ 3
Der Minister der Finanzen wird durch die Stellver

treter des Ministers der Finanzen vertreten, von denen 
der erste Stellvertreter den Minister der Finanzen in 
allen Fragen vertritt. Die anderen Stellvertreter des 
Ministers der Finanzen vertreten den Minister der 
Finanzen in den ihnen zugeteilten Arbeitsbereichen.

§ 4
Zur Durchführung der Gesetze der Volkskammer, der 

Verordnungen und Beschlüsse des Ministerrates, die 
das Arbeitsgebiet des Ministeriums der Finanzen be
treffen, und zur Durchführung der Aufgaben des Mini
steriums der Finanzen, die ihm in eigener Zuständigkeit 
obliegen, erläßt der Minister der Finanzen Anordnun
gen, Durchführungsbestimmungen, Anweisungen und 
Verfügungen (Einzelentscheidungen) und kontrolliert 
ihre Durchführung.

§ 5
Der Minister der Finanzen beruft und entläßt die 

leitenden Mitarbeiter des Ministeriums der Finanzen 
find der dem Ministerium der Finanzen unterstellten 
Institutionen, soweit nicht auf Grund gesetzlicher Be
stimmungen der Ministerrat oder der Ministerpräsident 
zuständig sind.

§ 6
Der Minister der Finanzen erläßt die Arbeitsordnung 

des Ministeriums der Finanzen und bestätigt die Sta
tuten, Satzungen und Arbeitsordnungen der dem Mini
sterium der Finanzen ^unterstellten Institutionen mit 
Ausnahme derjenigen, die durch den Ministerrat zu 
bestätigen sind.

§ 7
(1) Für die Gliederung, Besetzung und Abgrenzung 

der Arbeitsbereiche des Ministeriums der Finanzen sind 
die Struktur, der Stellenplan und der Arbeitsvertei
lungsplan maßgebend.

(2) Der Minister der Finanzen verteilt die Arbeits
bereiche auf die einzelnen leitenden Mitarbeiter.

(3) Der Minister der Finanzen bestätigt den Arbeits
plan, der im Ministerium der Finanzen vierteljährlich 
aufzustellen ist.


